
RECHTSVERORDNUNG

über die äußere Gestaltunoa von .baulichen Anlagen sowie
übber Erfordernis und Gesta]-tung von Einfriedigungen
vom 26 . 1o . 1967

])ie Stadtverwaltung VraQhenheitn erläßt auf Grund des $ 97
Abs. 2 suchst. a Ziffer l und 2 der Landesbauordnung von
Rheinland-Pfalz vom 15.11.1961 (G\r.BI. s. 229) i.lr. mit
den $$ 153,' 35, 37 bis 47 dea Polizeiverwaltun93sgesetzes
von Rhein],and-Pfalz vom 25. März 1954 (GVBL. S. 31) mit
Zustimmung des Stadtrates vom 15.6.1967 und nach Geneh-
migung durch die Bezii'ksregierung durch Regierungsent--
ßch].meßung vom 18.7.1967P Az. : 421-36o-N 36/9/RVO folgen
de Rechtsverordnung ;

$ ].
Geltung s bb e re ic h,/'R

])lese Verordnung gilt für das Gebiete das in der anne
lenden, einen Bestandteil dieser Verordnung. b ilse nde n

lCarte dargestel]-t und nit einer bb]auen gesch]-aBseHen
Linie umgrenzt ist. Es bbetrifft das Gebbiet des Teilte
bauurlgsplanes ''An der Burgstraße-Süd''

$2
])achform

Es sind nur Satte].dächer zugelassen

])a ohne igun g

Die Dachneionung so]]. bei den im Plan mit A und IB bbezeiëh
neben Gebäuden'13oo und bbei den nit C. bezeichneten Gebäu-
den 2oo betragen .

Abweichungen von 5o nach oben wie nach unten sind zu
lästig

$4
Dac hauf bb ante n

Aufbauten sind i.n diesem Gebiet nicht zugelassen

$5
Da c he ind e c kung

Bei der Dacheindeckung dürfen keine hellen Farben ver\.sen-
det werden. Die EiHdeckunno benachbarter 1läuser so.LI nicht
in störenden Kontrast zueinander stehen
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Für die F'estsetzung der Geldbuße und da3 Verfahren ist das
Gesetz tiber Ordnungswidrigkeiten von 25.3.1952 (IBGB].. l
S. 177) mit der Maßgabe anzuwenden, daß

a) die Höchstdauer der Erzwingunuoshaft eine I'roche,
b) die Gebühr für den Er]-aß eines Bußgeldbbescheides

höclaste ns 25 , -- DF{

beträgt .

Die Androhung von Geldstrafe bis zu 5oo,-- DM oder Haft
biß zu 6 Wochen gemäß $ 1567 Abs. l NT'. 15 STGB bleibe
hiervon unberührt .

.n $ 1].
Inkra ftt ret e n

Diebe Rechtsv€irordnung tritt eine l.-'oele nach ihrer Ver
kündung in Kraft .
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